jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederosterreich 1994/02/07
Senat-BN-93-454

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 07.02.1994

Rechtssatz

Verkehrsbedingte Verzdgerungen, bedingt durch Pannen, Staus, Verkehrsunfalle, tberlange Grenzaufenthalte und
dergleichen sind Ereignisse, die die Arbeitgeberin eines internationalen Transportunternehmens als vorhersehbare
oder mit einer gewissen Regelmaliigkeit wiederkehrende Ereignisse bei ihrer Betriebsplanung in Betracht ziehen mul3.
Diese Ereignisse sind nicht gleichzusetzen mit den taxativ aufgezahlten unvorhergesehenen und nicht zu
verhindernden Grinden , wobei andere zumutbare MaBnahmen zur Erreichung dieses Ziels nicht getroffen werden

kénnen, wie dies §20 AZG vorsieht.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/azg/paragraf/20
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Niederösterreich 1994/02/07 Senat-BN-93-454
	JUSLINE Entscheidung


